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  GZ. RV/0908-L/04 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der B.GmbH, vertreten durch AGITAS, 

Steuerberater & Wirtschaftsprüfer GmbH, 1030 Wien, Apostelgasse 23, vom 6. September 

2004 gegen den Bescheid des Finanzamtes Grieskirchen Wels vom 26. August 2004 betref-

fend Investitionszuwachsprämie gemäß § 108e EStG 1988 2003 entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Die Investitionszuwachsprämie für das Jahr 2003 wird mit 3,987.026,68 € festgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerberin (Bw.) betreibt das Handelsgeschäft mit Waren aller Art. 

Mit Beilage zur Körperschaftssteuererklärung für das Jahr 2003 (Formular E 108e) beantragte 

die Bw. eine Investitionszuwachsprämie (IZP) gemäß § 108e EStG 1988 für das Jahr 2003 in 

Höhe von € 3,994.952,40. Diese IZP wurde wie folgt ermittelt: 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

prämienbegünstigter Wirtschaftsgüter des 

Kalenderjahres 2003 

   

 

€ 

 

 

39,949.524,01 

Investitionen im Vergleichszeitraum:     

2000 - 2002 € 0   

Summe € 0   
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Durchschnitt € 0 € 0 

Zuwachs   € 39,949.524,01 

Zuwachsprämie 2003 (10 %)   € 3,994.952,40 

Mit Vorhalt vom 23. Juli 2004 teilte das Finanzamt der Bw. mit, dass eine IZP nur dann zum 

Tragen komme, wenn nachgewiesen werden könne, dass eine Konzentration der Investitionen 

– unter Wegdenken der Effekte aus der IZP – eindeutig betriebswirtschaftlich sinnvoll sei. Es 

werde um Darlegung der Gründe ersucht, warum die der IZP unterliegenden Investitionen 

ausschließlich von der Firma H.KG genutzt würden. 

Zusammenfassend antwortete die steuerliche Vertretung mit Schreiben vom 30. Juli 2004, 

dass außer dem Handelsgeschäft seit Anbeginn die Erzielung von Veranlagungsgeschäften ein 

wesentlicher Ertragsbestandsteil der Bw. gewesen sei. Die Möglichkeit, zur Verbesserung der 

Ertragslage Leasinggeschäfte abzuschließen sei für die Bw. somit eine betriebswirtschaftliche 

Notwendigkeit zur Umsetzung ihrer Betriebsziele gewesen. Die zur Finanzierung dieser 

Geschäfte notwendigen liquiden Mittel seien im Unternehmen vorhanden gewesen und seien 

auch in der Vergangenheit zur Erzielung eines Finanzerfolges veranlagt worden. 

Das Finanzamt setzte mit Bescheid vom 26. August 2004 die IZP für das Jahr 2003 mit 0,-- € 

fest und führte begründend aus, dass sich die Bw. seit ihrer Gründung im Jahr 1995 

hauptsächlich mit der Veranlagung liquider Mittel bei Banken beschäftige. Im Jahr 2003 seien 

erstmals Wirtschaftsgüter angeschafft und an die an der Bw. beteiligte H.KG verleast worden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt habe die Leasingnehmerin (Firma H.KG) sämtliche Investitionen 

selbst getätigt, ohne Fremdmittel bzw. andere Finanzierungsformen in Anspruch zu nehmen. 

Außerdem seien von der Bw. ausschließlich Wirtschaftsgüter angeschafft und weiterverleast 

worden, die die Inanspruchnahme der IZP zuließen. Die höheren Finanzierungserträge durch 

die Leasinggeschäfte würden durch die gleichzeitig höheren Aufwendungen bei der 

Leasingnehmerin (und dies innerhalb derselben Unternehmergruppe) und dem Wegfall der 

Erträgnisse aus den Finanzanlagen keinen erkennbaren wirtschaftlich sinnvollen Effekt 

erkennen lassen. Die IZP sei daher nicht zu gewähren. 

In der am 6. September 2004 eingereichten Berufung wurde ua. ausgeführt, dass das Gesetz 

vermietete Wirtschaftsgüter – auch innerhalb eines Konzerns – nicht von der Prämie 

ausschließe. Weiters könne es nicht schädlich sein, wenn die Leasingnehmerin in Vorperioden 

derartige Investitionen selbst getätigt habe. Das Gesetz sehe auch eine Überprüfung 

dahingehend, ob eine Anschaffung „betriebswirtschaftlich sinnvoll“ sowie „einen erkennbaren 

wirtschaftlichen sinnvollen Effekt“ bewirken könne, nicht vor. Es sei auch keine Beschränkung 
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der Prämieninanspruchnahme dahingehend im Gesetz enthalten, ob bzw. inwieweit erstmals 

Wirtschaftsgüter angeschafft worden seien. Desgleichen sei keine Versagung der Prämie 

vorgesehen, wenn nur Wirtschaftsgüter angeschafft und weiterverleast würden, die die 

Inanspruchnahme der IZP zuließen. Der Bescheid widerspreche daher in seiner Begründung 

den für die Inanspruchnahme der IZP im § 108e EStG 1988 normierten Voraussetzungen. 

Im Rahmen einer Besprechung mit dem Finanzamtsvertreter trat dieser der auf Grund der 

nunmehr bekannt gewordenen Judikatur des VwGH zum Thema „Konzernbetrachtung“ 

vertretenen Rechtsansicht (siehe unten) nicht entgegen. 

Aus den vorgelegten Akten ist einem Vermerk der Großbetriebsprüfung vom 16. August 2005 

zu entnehmen, dass die Herstellungskosten prämienbegünstigter Wirtschaftsgüter für 2003 

bei der Bw. um 79.257,23 € zu kürzen sind, um eine doppelte Geltendmachung zu vermeiden. 

Mit der Eingabe vom 12. März 2007 wurde auf eine Entscheidung durch den gesamten 

Berufungssenat sowie auf die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung verzichtet. In 

Übereinstimmung mit oa. Aktenvermerk wurde festgehalten, dass die ursprünglich 

prämienbegünstigten Wirtschaftsgüter in Höhe von 39,949.524,01 € um einen Betrag von 

79.257,23 € zu kürzen seien. Die berichtigten Anschaffungs- und / oder Herstellungskosten 

würden demnach 39,870.266,78 € und die IZP 3,987.026,68 € betragen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 108e Abs. 1 erster Satz EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988 idF BGBl. I Nr. 155/2002, 

kann für den Investitionszuwachs bei prämienbegünstigten Wirtschaftsgütern eine IZP von 

10 % geltend gemacht werden.  

Gemäß §108e Abs. 2 erster Satz leg. cit. sind prämienbegünstigte Wirtschaftsgüter 

ungebrauchte körperliche Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens (mit den im 

§ 108e Abs. 2 leg. cit. angeführten Ausnahmen).  

Nach § 108e Abs. 3 erster Satz leg. cit. ist der Investitionszuwachs bei prämienbegünstigten 

Wirtschaftsgütern die Differenz zwischen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 

Kalenderjahre 2002 und 2003 und dem Durchschnitt der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter der letzten 3 Wirtschaftsjahre, die vor dem 

1. Jänner 2002 bzw. dem 1. Jänner 2003 enden.  

Der oben angeführte Sachverhalt wurde von den Parteien des Berufungsverfahrens als 

unstrittig angesehen und wird daher der gegenständlichen Berufungsentscheidung zu Grunde 

gelegt. 
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Strittig ist hingegen, ob die vom Finanzamt angestellte "Konzernbetrachtung" (erstmaliger 

Ankauf von Wirtschaftsgütern, die an die Großmuttergesellschaft verleast wurden) für die 

Ermittlung des Investitionszuwachses zulässig ist oder nicht. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 21.9.2006, 2006/15/0236 erkannt, 

dass die Anspruchsvoraussetzungen für die IZP für jedes Steuersubjekt getrennt zu beurteilen 

sind. In diesem Erkenntnis hat der VwGH ausgesprochen, dass auch (konzernmäßig 

verbundene) Kapitalgesellschaften nicht für Zwecke der Berechnung der IZP als Einheit 

betrachtet werden dürfen, zumal das Gesetz keine Handhabe für eine "Konzernbetrachtung" 

biete. Es könne nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass die 

Anspruchsvoraussetzungen für die IZP für jedes Steuersubjekt (bzw. die 

Mitunternehmerschaft als Gewinnermittlungssubjekt) getrennt zu beurteilen sei (vgl. RDW 

2006/664, S 717 mwN). 

Weiters bedingt das der Körperschaftsbesteuerung zugrunde liegende Trennungsprinzip 

grundsätzlich die steuerliche Anerkennung von Verträgen zwischen verbundenen 

Gesellschaften. Als Folge davon kann auch das wirtschaftliche Eigentum einer Gesellschaft an 

einem Wirtschaftsgut nicht schon im Hinblick auf die Einflussmöglichkeit des (Allein-

)Gesellschafters infrage gestellt werden (vgl. VwGH 29.1.2001, 2001/14/0167). 

Im Erkenntnis vom 19.12.2006, 2006/15/0275 hegt der VwGH keine Bedenken dagegen, dass 

auch Betriebe bzw. betrieblich tätige Gesellschaften, die erst im Investitionsjahr gegründet 

worden sind, die IZP ansprechen können. In gleicher Weise ist es vom Zweck der gesetzlichen 

Bestimmung erfasst, in der Vergangenheit nicht investierende betriebliche Einheiten zur 

Investitionstätigkeit anzuregen: 

„Das Gesetz enthält einen Ausschluss für "Neugründungen" nicht (vgl. Hofstätter/Reichel, Tz 3 

zu § 108e EStG; Doralt, RdW 2004/289). Zum einen können diese Investitionen in 

prämienbegünstigte Wirtschaftsgüter tätigen, zum anderen definiert der Abs. 3 des § 108e 

EStG den Investitionszuwachs als Differenz zwischen den Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten des Investitions-Kalenderjahres und dem Durchschnitt der Anschaffungs- 

und Herstellungskosten der letzten drei Wirtschaftsjahre, und steht es einer solchen 

Differenzrechnung nicht entgegen, dass der Subtrahend den Betrag von Null aufweist. In all 

jenen Fällen, in denen bestehende betriebliche Einheiten in den letzten drei Wirtschaftsjahren 

keine Investitionen in prämienbegünstigte Wirtschaftsgüter getätigt haben, ist die Berechnung 

in gleicher Weise anzustellen.“ 

Zum Gestaltungsmissbrauch hat der VwGH im Erkenntnis vom 21.9.2006, 2006/15/0236 

festgestellt, dass ein solcher – rein theoretisch – vorliegen könnte, aber weder 
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Leasingverträge noch Sale-and-lease-Back-Geschäfte als solche ungewöhnliche und 

unangemessene Gestaltungen sind. 

Gerade ein solches zulässiges Leasinggeschäft liegt aber im konkreten Fall nach Ansicht des 

unabhängigen Finanzsenates vor. Die Bw. hat erstmalig Wirtschaftgüter angekauft und an ihre 

Großmuttergesellschaft verleast. 

Im gegenständlichen Verfahren kam nichts hervor, was eine von den angeführten 

Erkenntnissen abweichende Beurteilung rechtfertigen könnte.  

Auf Grund einer Nachschau durch die Großbetriebsprüfung sind jedoch die ursprünglich 

prämienbegünstigten Wirtschaftsgüter um 79.257,23 € zu kürzen, um eine doppelte 

Geltendmachung zu vermeiden. 

Mit Eingabe vom 12. März 2007 hat die steuerliche Vertretung das Berufungsbegehren auch 

dahingehend eingeschränkt. 

Die IZP berechnet sich daher wie folgt: 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

prämienbegünstigter Wirtschaftsgüter des 

Kalenderjahres 2003 

   

 

€ 

 

 

39,870.266,78 

Investitionen im Vergleichszeitraum:     

2000 - 2002 € 0   

Summe € 0   

Durchschnitt € 0 € 0 

Zuwachs   € 39,870.266,78 

Zuwachsprämie 2003 (10 %)   € 3,987.026,68 

Da dieser Betrag von jenem abweicht, der von der Bw. im Formular E 108e beantragt worden 

ist, war der bekämpfte Bescheid nicht aufzuheben sondern mit der Berufungsentscheidung die 

Investitionszuwachsprämie gemäß § 201 BAO festzusetzen. 

Linz, am 16. März 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


